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Außer-Kraft-Setzen der überholten Prüfungsordnung für den  

Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang von 2008 

 

befürwortet in der 

181. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre und Studienqualitätskommission am 13.03.2024 

beschlossen in der 216. Sitzung des Senats am 03.04.2024 

genehmigt in der 398. Sitzung des Präsidiums am 02.05.2024 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2024 vom 06.06.2024, S. 187 

 

 

1Die Prüfungsordnung für den Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang, AMB. Nr. 06/2008, S. 899, und alle ihr 

unterfallenden fachspezifischen Teile, die in Anlage 1.2 der Prüfungsordnung aufgeführt sind, treten zum 

30.09.2024 außer Kraft. 2Sofern noch Studierende in dieser Prüfungsordnung eingeschrieben sind, werden 

sie in andere Prüfungsordnungsversionen umgeschrieben. 
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Anlage zur „Allgemeinen Ordnung über das Auswahlverfahren für die 

Studienplatzvergabe in grundständigen Studiengängen“ 
1
: 

Art und Gewichtung der Unterrichtsfächer nach § 3 Abs. 4 der „Allgemeinen Ordnung über das Auswahlverfahren 

für die Studienplatzvergabe in grundständigen Studiengängen“ 
 

(Teil-) Studiengänge der Fachbereiche Unterrichtsfach (20%)  Unterrichtsfach (20%) 
 

Kultur- und Sozialwissenschaften 

Geographie 

Geschichte 

 

Deutsch 

Deutsch 

  

Geographie oder Geschichte 

Geschichte 

Erziehungs- und Kulturwissenschaften 

Erziehungswissenschaft 

Sachunterricht – SP2 Arbeit/Wirtschaft 

Sachunterricht – SP1 Biologie 

Sachunterricht – SP1 Erdkunde 

Sachunterricht – SP1 Geschichte 

Sachunterricht – SP1 Physik 

Sachunterricht – SP1 Politik  

Sozialpädagogik 

Sport 

 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

Deutsch 

  

Pädagogik oder Politik-Wirtschaft3 

Politik-Wirtschaft2 oder Englisch 

Biologie 

Erdkunde 

Geschichte 

Physik 

Politik-Wirtschaft2 oder Englisch 

Pädagogik oder Politik-Wirtschaft2 

Sport 

Mathematik/Informatik/Physik 

Mathematik 

 

Deutsch 

  

Mathematik 

Biologie/Chemie 

Biologie 

 

Deutsch oder Mathematik 

  

Biologie oder Chemie 

Sprach- und Kulturwissenschaften  

Germanistik/Deutsch 

 

Deutsch 

  

Fremdsprache 

Humanwissenschaften  

Gesundheitswissenschaften  

 

Deutsch 

  

Biologie oder Chemie 

Rechtswissenschaften  

Erste Prüfung (jur.) 

 

Deutsch 

  

Mathematik 

Gleichwertige Schulfächer anderer Bundesländer für Politik-Wirtschaft 

• Niedersachsen: Politik-Wirtschaft (Politik; Rechtskunde; Wirtschaftslehre) 

• Baden-Württemberg: Gemeinschaftskunde; Wirtschaft (nur als Neigungsfach, außer berufsbildende Gymnasien: 

Wirtschaftsgymnasium, Technisches Gymnasium, hauswirtschaftliches Gymnasium) 

• Bayern: Sozialkunde; Wirtschaft und Recht 

• Berlin: Politische Weltkunde 

• Brandenburg: Politische Bildung 

• Bremen: Politik; Rechtskunde; Soziologie; Wirtschaftslehre 

• Hamburg: Gemeinschaftskunde; Wirtschaft 

• Hessen: Politik und Wirtschaft; PoWi 

• Mecklenburg-Vorpommern: Sozialkunde 

• Nordrhein-Westfalen: Sozialwissenschaften; Recht 

• Rheinland-Pfalz: Sozialkunde (bildet zusammen mit Geschichte und Erdkunde das Fach Gemeinschaftskunde) 

• Saarland: Politik (in der Qualifikationsphase: mit festen Anteilen Geschichte) 

• Sachsen: Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft 

• Sachsen-Anhalt: Sozialkunde; Rechtslehre; Wirtschaftslehre 

• Schleswig-Holstein: Wirtschaft/Politik 

• Thüringen: Sozialkunde, Wirtschaft und Recht (Thüringen) 

 

Bei ausländischen Bewerber*innen wird Geschichte als Fach einbezogen 

                                                           

1 Genehmigt in der 393. Sitzung des Präsidiums der Universität Osnabrück am 22.02.2024, ergänzt in der 397. Sitzung des 

Präsidiums der Universität Osnabrück am 18.04.2024 

2 SP= Schwerpunkt 

3 Gleichwertige Schulfächer anderer Bundesländer für das Fach Politik-Wirtschaft siehe Seite 2 der Anlage  
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§ 1 Gegenstand 

Die Universität Osnabrück verfügt über einen zentralen Transfer-Förderpool aus Sondermitteln des Landes. Dieser 

steht befristet für den Zeitraum bis zum 30.6.2026 zur Verfügung. In ihm stehen zur Umsetzung von Maßnahmen in 

den drei Transferfeldern „Forschungsbasierte Kooperation und Verwertung“, „Transferorientierte Lehre und 

Weiterbildung“ sowie „Wissenschaftsdialog“ Sachmittel (inkl. Mittel für Hilfskräfte) und Reisekosten zur 

projektbezogenen Umsetzung bereit. Mittel zur Verausgabung für wissenschaftliches oder nicht-wissenschaftliches 

Tarifpersonal sowie Mittel zur Verausgabung für Repräsentationszwecke können nicht beantragt werden. 

Diese Richtlinie legt das Verfahren zur Beantragung und Verwendung von Fördermitteln aus dem Transfer-

Förderpool für Transferaktivitäten in Forschung und Lehre an der Universität Osnabrück fest.  

§ 2 Antragsberechtigung  

Antragsberechtigt sind alle Beschäftigten der Universität Osnabrück, die für und in Forschung und Lehre tätig sind. 

Dies umfasst sowohl wissenschaftliches als auch wissenschaftsunterstützendes Personal.  

§ 3 Art und Umfang der Förderung 

Die Höhe der beantragten Mittel darf ein Fördervolumen von 5.000 € pro Antrag nicht überschreiten. Eine Förderung 

aus Mitteln des zentralen Transfer-Förderpools erfolgt subsidiär. Die Bewilligung der Mittel erfolgt unter der 

Voraussetzung, dass für denselben Zweck nicht von anderer Seite Mittel zur Verfügung gestellt werden können.  In 

Einzelfällen kann eine anteilige Finanzierung durch die Organisationseinheit oder die Antragstellerin bzw. den 

Antragsteller erforderlich sein. Eine Förderung erfolgt als einmaliger oder zeitlich begrenzt laufender Zuschuss. Ein 

Anspruch auf Förderung besteht weder vom Grunde noch der Höhe nach.  

§ 4 Antrags- und Auswahlverfahren 

Anträge auf Projektmittel aus dem Transfer- Förderpool können über die Leitung der Organisationseinheit (z.B. 

Dekan*in, Dezernent*in, Institutsleiter*in) jederzeit gestellt werden und sind mit dem jeweiligen Formblatt (Intranet) 

per E-Mail an den Vizepräsidenten für Forschung, Transfer und gesellschaftlichen Dialog zu richten. Die Vorauswahl 

trifft die AG „Transfer und gesellschaftlicher Dialog“. Der Antrag muss eine detaillierte Beschreibung der geplanten 

Transferaktivität, einen Kostenplan sowie eine Begründung für die Notwendigkeit der beantragten Mittel enthalten.  

§ 5 Bewilligung  

Über die Bewilligung der eingereichten Anträge auf Mittel aus dem Transfer-Förderpool entscheidet der 

Vizepräsident/die Vizepräsidentin für Forschung, gesellschaftlichen Dialog und Transfer. Er/Sie berichtet dem 

Präsidium einmal jährlich über die Verwendung der Mittel. Die Bewilligung erfolgt schriftlich unter Berücksichtigung 

der verfügbaren Mittel im Transfer-Förderpool sowie der Relevanz und Qualität der geplanten Transferaktivität. Bei 

der Bewertung der Anträge werden insbesondere die zu erwartenden Ergebnisse und der potenzielle Nutzen für die 

Außendarstellung der Universität und die Beteiligung externer Akteure berücksichtigt. 

§ 6 Verwendung der Mittel 

Die bewilligten Projektmittel aus dem Transfer-Förderpool sind zweckgebunden für die im Antrag beschriebene 

Transferaktivität zu verwenden. Eine anderweitige Verwendung oder Übertragung der Mittel über den 

Bewilligungszeitraum hinaus ist nicht zulässig. Eine Verwendung ist ausschließlich für Sachmittel (inkl. Mittel für 

Hilfskräfte) und Reisekosten vorgesehen. Wissenschaftliches oder nicht-wissenschaftliches Tarifpersonal sowie 

Repräsentationsausgaben können nicht finanziert werden. Bewilligte Mittel, die zweckfremd verausgabt wurden, 

können zu Lasten des laufenden Budgets derjenigen Organisationseinheit, dessen Mitglied die Empfängerin bzw. der 

Empfänger ist, zurückgefordert werden. 

Mit Hilfe der Mittel erworbene Geräte und Gegenstände dürfen bis zur vollständigen Abschreibung ausschließlich im 

nichtwirtschaftlichen Bereich im Sinne des europäischen Beihilferechts eingesetzt werden. 
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§ 7 Nachweis und Berichterstattung  

Nach Abschluss der Transferaktivität ist ein kurzer Bericht (Vordruck abrufbar im Intranet) über die Verwendung der 

Projektmittel zur Veröffentlichung im Forschungsinformationssystem an die Stabsstelle Zentrales Berichtswesen zu 

übermitteln. 

§ 8 Veröffentlichungen 

Veröffentlichungen jeglicher Art sind mit einem Hinweis auf die Förderung aus Mitteln des Programms 

„zukunft.niedersachsen“ zu versehen. Gleiches gilt für Veranstaltungen, die mediale Präsentation der For-

schungsergebnisse in Workshops, Pressekonferenzen oder dergleichen. Logos sind auf Anfrage bei der Pressestelle 

des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur erhältlich. 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt in Kraft. 
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ORDNUNG FÜR DAS 

INSTITUT FÜR GERMANISTIK 

IM FACHBEREICH 

SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 

 

 

 

 

 

 

beschlossen in der  

87. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 07.02.2007 

genehmigt in der 71. Sitzung des Präsidiums am 29.03.2007 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2007 vom 04.07.2007, S. 473 

 

Änderungen beschlossen in der  

196. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 17.04.2024 

genehmigt in der 399. Sitzung des Präsidiums am 16.05.2024 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2024 vom 06.06.2024, S. 193 
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§ 1 Aufgaben und Arbeitsgebiete  

(1) Das Institut für Germanistik ist ein Institut des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität 

gemäß § 2 Absatz 2 der Grundordnung der Universität Osnabrück. 

(2) 1Das Institut für Germanistik nimmt unbeschadet der Gesamtverantwortung des Fachbereichs und der 

Zuständigkeit des Dekanats, der Studiendekanin*des Studiendekans, des Fachbereichsrats sowie der 

Studienkommissionen im Fach Germanistik Aufgaben in Forschung, Lehre, Weiterbildung und 

Öffentlichkeitsarbeit wahr. 2Dabei ist es insbesondere verantwortlich für  

● die Koordinierung der Aktivitäten des Fachs Germanistik an der Universität Osnabrück einschließlich aller 

daran beteiligten Professuren und den darunter gefassten Studiengängen, 

● die Organisation von Lehre und Forschung im Fach Germanistik,  

● die Bildung von Forschungsschwerpunkten,  

● die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

● die Koordinierung und Förderung der internen und externen Selbstdarstellung und öffentlichen 

Wahrnehmung des Fachs und seines Profils. 

 3Es hat sich darüber hinaus zur Aufgabe gesetzt, die Weiterentwicklung des Fachs Germanistik zu fördern, 

Forschungsprojekte zu initiieren und zu koordinieren sowie wissenschaftliche Studienprogramme in der Aus- 

und Weiterbildung zu entwickeln. 

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 gliedert sich das Institut in folgende Fachgebiete, die bei Bedarf in 

ihrer Zahl und ihrem Umfang erweitert oder verkleinert werden können: 

 (i) Literaturdidaktik 

 (ii) Literaturwissenschaft 

 (iii) Mediävistik 

 (iv) Medienwissenschaft und Mediendidaktik 

 (v) Sprachdidaktik 

 (vi) Sprachwissenschaft 

§ 2 Ausstattung; Mitglieder  

(1) Die Ausstattung des Instituts für Germanistik und ihre Fortschreibung mit  

● Personal- und Sachmitteln 

 sowie  

● Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen 

 ergibt sich aus den jeweiligen Errichtungs- und Änderungsbeschlüssen des Präsidiums. 

(2) 1Auf Beschluss des Fachbereichsrats können, unbeschadet der Ausstattung nach Absatz 1, weitere Mitglieder 

oder Angehörige der Universität Osnabrück Aufgaben im Institut für Germanistik wahrnehmen. 2Mitglieder 

des Instituts, die Angehörige der Universität Osnabrück sind, haben kein Wahlrecht (§ 16 Absatz 4 Satz 3 des 

Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG)). 

(3) 1Die gemäß Absatz 1 dem Institut für Germanistik zugeordneten Mitglieder, die Studierenden, die im 

Studiengang Germanistik studieren (§ 2 Absatz 2 Satz 4 der Grundordnung), sowie die weiteren Mitglieder 

nach Absatz 2 sind Mitglieder des Instituts. 2Diese bilden gemeinsam die Mitgliederversammlung.  

§ 3 Organe des Instituts  

Organe des Instituts für Germanistik sind  

● der Vorstand,  

● die*der Vorsitzende des Vorstands als Direktor*in 

und  

● die Mitgliederversammlung nach § 2 Absatz 3. 
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§ 4 Aufgaben des Vorstands; Sitzungen  

(1) Der Vorstand leitet das Institut für Germanistik.  

(2) 1Der Vorstand nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 2Er 

(a) beschließt nach Maßgabe der vom Dekanat und dem Fachbereichsrat beschlossenen Mittelverteilung den 

jährlichen Wirtschaftsplan des Instituts für Germanistik; er entscheidet in dessen Rahmen über die 

Verwendung und Verwaltung der dem Institut für Germanistik gemäß § 2 Absatz 1 zugeordneten oder 

zugewiesenen Ausstattung, insbesondere über die Mittelverteilung und die Mittelverwendung im Rahmen 

der Reserve des Instituts für Germanistik, 

(b) koordiniert das Lehrangebot gemäß den Prüfungsordnungen und macht der zuständigen Studien-

kommission einen entsprechenden Vorschlag, 

(c) gibt gegenüber der zuständigen Studienkommission Empfehlungen ab zur Verwaltung oder Vertretung 

freier Stellen, zur Inanspruchnahme von Forschungsfreisemestern sowie zur Erteilung von Lehraufträgen, 

(d) empfiehlt dem Dekanat Umwidmungen von Stellen,  

(e) gibt gegenüber der zuständigen Studienkommission Empfehlungen ab zur Errichtung, wesentlichen 

Änderung und Schließung von Studiengängen,   

(f) schlägt dem Fachbereichsrat die nicht der Gruppe der Studierenden angehörenden Mitglieder der 

Studienkommissionen vor,  

(g) bereitet Forschungsevaluationen vor und nach und erarbeitet einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der 

sich aus den Evaluationen ergebenden Empfehlungen,  

(h) unterstützt die*den zuständige*n Studiendekan*in bei der Vorbereitung von Lehrevaluationen und beteiligt 

sich an der Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung der sich aus den Evaluationen 

ergebenden Empfehlungen, 

(i) unterbreitet dem Dekanat Einstellungsvorschläge,  

(j) berichtet dem Dekanat und der Mitgliederversammlung in der Regel einmal im Jahr über seine Tätigkeit.  

(3) 1Der Vorstand kommt zu Sitzungen auf Einladung und unter dem Vorsitz der Direktorin*des Direktors 

mindestens dreimal pro Semester zusammen. 2Darüber hinaus hat die*der Direktor*in auf Antrag von 

mindestens einem Drittel der Lehrenden des Instituts für Germanistik eine Vorstandssitzung einzuberufen.  

(4) 1Die Sitzungen des Vorstands werden unter Mitteilung der vorgeschlagenen Tagesordnung institutsöffentlich 

bekannt gegeben; Entsprechendes gilt für seine Beschlüsse und Empfehlungen. 2Die Sitzungen des Vorstands 

sind grundsätzlich institutsöffentlich. 3Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nichtöffentlicher 

Sitzung beraten und beschlossen. 4Der Vorstand kann die Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesordnungspunkten 

ausschließen. 

(5) Alle Vorstandsmitglieder können sich bei Sitzungen des Vorstands im Verhinderungsfall durch gewählte 

Stellvertreter*innen vertreten lassen. 

(6) Die Mitglieder des Dekanats können an den Sitzungen des Vorstands beratend teilnehmen. 

(7) Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds kann auch sachkundigen oder betroffenen Nichtvorstandsmitgliedern das 

Rederecht zu bestimmten Punkten erteilt werden. 

§ 5 Mitglieder des Vorstands, Wahl, Amtszeit  

(1) Der Vorstand des Instituts für Germanistik besteht aus  

● sechs Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrer*innen, 

● zwei Mitgliedern der Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, 
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● zwei Mitgliedern der Gruppe der Studierenden, 

● einem Mitglied der Gruppe der Mitarbeiter*innen im Technischen und Verwaltungsdienst (MTV-Gruppe). 

2Die Zusammensetzung stellt sicher, dass die Arbeitsfähigkeit des Vorstands gesichert ist und gleichzeitig die 

unterschiedlichen Interessen repräsentiert sind. 

(2) 1Die Vorstandsmitglieder werden bei der Mitgliederversammlung von den jeweiligen Gruppenmitgliedern aus 

den dem Institut für Germanistik gemäß § 2 Absatz 1 zugeordneten Mitgliedern und den nach § 2 Absatz 3 

dem Institut für Germanistik angehörenden Studierenden in getrennten Wahlgängen gewählt. 2Die Wahl erfolgt 

als Personenwahl. 3Wiederwahl ist zulässig. 4Besteht Stimmgleichheit bei der Wahl, entscheidet das 

Losverfahren.  

(3) 1Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre; die eines Vorstandsmitglieds aus der Stu-

dierendengruppe ein Jahr. 2Sie beginnt jeweils zum 1. April. 3Die erste Amtszeit beginnt nach der 

konstituierenden Sitzung des Vorstands und endet unbeschadet der vorherigen Regelung am 31. März des 

übernächsten Jahres, die der Studierendengruppe am 31. März des nächsten Jahres.  

(4) 1Für die Vorstandsmitglieder nach Absatz 1 soll je Statusgruppe mindestens ein*e Stellvertreter*in gewählt 

werden; Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 2Die Vertretung beschränkt sich auf den Fall der Abwesenheit.  

§ 6 Geschäftsführende Leitung  

(1) 1Aus der Mitte der Mitglieder des Vorstands nach § 5 Absatz 1 werden für die Dauer von zwei Jahren die*der 

Direktor*in und ihre*seine Vertretung vom Vorstand gewählt. 2Diese müssen Mitglied der 

Hochschullehrer*innengruppe sein. 3Wiederwahl ist möglich. 4§ 5 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.  

(2) Die*der Direktor*in bereitet als Vorsitzende*r des Vorstands dessen Beschlüsse vor und führt sie aus.  

(3) 1Die*der Direktor*in vertritt das Institut für Germanistik und führt die laufenden Geschäfte in eigener 

Zuständigkeit. 2§ 38 Absatz 1 NHG bleibt unberührt. 3Die*der Direktor*in wirkt, unbeschadet der 

Gesamtverantwortung der Studiendekanin*des Studiendekans, darauf hin, dass die Mitglieder des Instituts für 

Germanistik ihre Aufgaben zur Realisierung des Lehrangebots erfüllen.  

§ 7 Mitgliederversammlungen; Abwahl von Vorstandsmitgliedern  

(1) 1Die Versammlung der Mitglieder des Instituts für Germanistik kommt auf Einladung und unter dem Vorsitz 

der Direktorin*des Direktors mindestens einmal im Jahr zusammen. 2Darüber hinaus hat die*der Direktor*in 

auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliederversammlung die 

Mitgliederversammlung einzuberufen. 

(2) Die Mitgliederversammlung des Instituts für Germanistik kann zu Angelegenheiten des Instituts für 

Germanistik Empfehlungen aussprechen, deren Beratung der Vorstand nur begründet ablehnen kann. 

(3) Die jeweiligen Gruppenmitglieder der Mitgliederversammlung können ein ihrer Statusgruppe angehörendes 

Vorstandsmitglied mit einer Mehrheit von zwei Dritteln abwählen.  

(4) 1Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es eines schriftlichen Antrags von mindestens zwei Dritteln der 

Mitglieder nach Absatz 3. 2Der Antrag ist zwei Wochen vor Anberaumung der nächsten 

Mitgliederversammlung als besonderer Tagesordnungspunkt anzukündigen. 3Über den Antrag ist in 

nichtöffentlicher Sitzung der Mitgliederversammlung zu beraten.  

(5) 1Der Antrag ist an die*den Direktor*in zu richten; sofern diese*r von dem Abwahlverfahren selbst betroffen 

ist, ist der Antrag an die Stellvertretung zu richten. 2Die*der Betroffene sowie das Dekanat und das Präsidium 

sind über den Eingang eines derartigen Antrages unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

(6) 1Über den Antrag ist in einer besonderen Sitzung der Mitglieder des Instituts, die frühestens zwei Wochen nach 

der Beratung gemäß Absatz 4 stattfinden darf, geheim abzustimmen. 2Im Übrigen gilt § 43 Absatz 4 Satz 4 

NHG entsprechend; an die Stelle des Präsidiums tritt das Dekanat.  
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§ 8 Anwendbarkeit sonstiger Regelungen  

Die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität Osnabrück in der jeweils geltenden Fassung 

finden Anwendung.  

§ 9 In-Kraft-Treten  

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen 

Mitteilungsblatt in Kraft. 
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